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(2) Für gemeinsame Nachlaßverbindlichkeiten sind die Er
ben untereinander entsprechend ihren Erbteilen zum Aus
gleich verpflichtet.

(3) Verletzt' ein Erbe schuldhaft die Pflicht zur Errichtung 
des Nachlaßverzeichnisses, wird dadurch die Verpflichtung 
der übrigen Erben zur Erfüllung von Nachlaßverbindlichkeiten 
nicht erweitert. Der Erbe hat den seinem Erbteil entspre
chenden Teil der Nachlaßverbindlichkeiten ohne Beschrän
kung auf den Nachlaß zu erfüllen. Haben mehrere Erben diese 
Pflicht schuldhaft verletzt, sind sie als Gesamtschuldner ver
pflichtet.

(4) Nach Aufhebung der Erbengemeinschaft ist jeder Erbe 
verpflichtet, Nachlaßverbindlichkeiten bis zur Höhe des aus 
der Erbschaft Erlangten zu erfüllen.

S e c h s t e s  K a p i t e l  
Abwicklung der Erbschaftsangelegenheiten 

Erster Abschnitt 
Erbschein

§413
Erteilung des Erbscheines

(1) Das Staatliche Notariat hat dem Erben auf Antrag eine 
Urkunde über sein Erbrecht und über die Größ^h-seines Erb
teils zu erteilen (Erbschein).

(2) Der Erbschein begründet die Vermutung, daß der darin 
als Erbe bezeichneten Person das angegebene Erbrecht zusteht. 
Der Inhalt des Erbscheines gilt zugunsten desjenigen als 
richtig, der von einem nach dem Erbschein ausgewiesenen 
Erben etwas aus der Erbschaft erwirbt oder der an ihn auf 
Grund eines zur Erbschaft gehörenden Rechts eine Leistung 
erbringt. Hierauf kann sich nicht berufen, wer beim Erwerb 
oder bei der Leistung die Unrichtigkeit de^Jpbsc^e^nes kannte.

(3) Wird die Unrichtigkeit eines Ei-bscheines festgestellt, ist 
er vom Staatlichen Notariat für unwirksam zu erklären.

*
§414

Gegenständlich beschränkter Erbschein
Befinden sich Nachlaßgegenstände in der Deutschen Demo

kratischen Republik und ist das Staatliche Notariat für die' 
Erteilung eines Erbscheines für den gesamten Nachlaß nicht 
zuständig, kann ein auf diese Gegenstände beschränkter Erb
schein erteilt werden.

Zweiter Abschnitt
Maßnahmen zur Sicherung und Verwaltung 

des Nachlasses

§415
Fürsorge des Staatlichen Notariats

(1) Sind die Erben unbekannt, trifft das Staatliche Notariat, 
soweit ein Fürsorgebedürfnis besteht, die erforderlichen Maß
nahmen, um die Erben zu ermitteln, den Nachlaß zu sichern 
und die Rechte der Nachlaßgläubiger zu wahren.

(2) Das Staatliche Notariat kann einen Nachlaßpfleger be
stellen. Der Nachlaßpfleger ist im Rahmen seines Wirkungs
kreises gesetzlicher Vertreter der Erben, wird vom Staat
lichen Notariat angeleitet und beaufsichtigt und ist ihm ge
genüber rechenschaftspflichtig. Das Staatliche Notariat kann 
über die Verwahrung und Verwaltung des Nachlasses beson
dere Anordnungen treffen und die Vertretungsbefugnis des 
Nachlaßpflegers einschränken.

(3) Die Fürsorgepflicht des Staatlichen Notariats besteht 
auch, wenn die Erben bekannt sind, aber keine Möglichkeit 
haben, für die Sicherung und Verwaltung des Nachlasses zu 
sorgen.

(4) Die vom Staatlichen Notariat getroffenen Maßnahmen 
sind aufzuheben, wenn sie nicht mehr erforderlich sind.
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§416
N achlaßverzeichnis

(1) Das Staatliche Notariat kann Erben oder Besitzer von 
Nachlaßgegenständen verpflichten, innerhalb einer festgeleg- 
ten Frist ein Nachlaßverzeichnis aufzustellen, wenn berech
tigte Interessen des Staates, der Nachlaßgläubiger oder der 
Erben das erfordern.

(2) Der Verpflichtete hat das Nachlaßverzeichnis inner
halb der ihm gestellten Frist beim Staatlichen Notariat ein
zureichen.

(3) Das Staatliche Notariat hat jedem Einsicht in das Nach
laßverzeichnis zu gestatten, der ein berechtigtes Interesse 
nach weist.

§417
Inhalt des Nachlaßverzeichnisses

(1) Im Nachlaßverzeichnis sind der bei Eintritt des Erbfalles 
vorhandene Nachlaß, sein Wert sowie die Nachlaßverbindlich
keiten unter Bezeichnung der Gläubiger vollständig anzu
geben.

(2) Der Verpflichtete hat die Richtigkeit und Vollständigkeit 
des Verzeichnisses zu versichern. Auf Antrag eines Nachlaß
gläubigers ist diese Versicherung zu beurkunden.

§418

Folge eines unrichtigen Nachlaßverzeichnisses
(1) Verletzt der Erbe schuldhaft seine Pflicht, innerhalb 

der ihm vom Staatlichen Notariat gestellten Frist ein Nach
laßverzeichnis zu errichten, oder macht er bei der Errichtung
des Nachlaßverzeichnisses unrichtige oder unvollständige An
gaben in der Absicht, Nachlaßgläubiger oder Miterben zu 
benachteiligen, hat er die Nachlaßverbindlichkeiten ohne Be
schränkung auf den Nachlaß zu erfüllen.

(2) Die Rechtsfolgen des Abs. 1 treten auch dann ein, wenn 
der Erbe sich weigert, die Richtigkeit und Vollständigkeit des 
Nachlaßverzeichnisses zu versichern oder das beurkunden 
zu lassen.

(3) Weitergehende Ansprüche, die sich aus der Verletzung 
der Pflicht zur Errichtung des Nachlaßverzeichnisses ergeben, 
bleiben unberührt.

§419
Befugnisse des Staatlichen Notariats

(1) Das Staatliche Notariat kann Maßnahmen treffen, damit 
das Nachlaßverzeichnis richtig und vollständig aufgestellt wird. 
Insbesondere kann es Auskünfte, die Vorlage von Urkunden 
und den Zugang zu Räumen verlangen, in denen sich Nachlaß- 
gegenstände befinden, sowie Sachverständige hinzuziehen.

(2) Das Staatliche Notariat kann das Nachlaßverzeichnis 
auch selbst aufstellen.

§420
Anordnung der Nachlaßverwaltung

(1) Reicht die Errichtung des Nachlaßverzeichnisses nicht 
aus, um die berechtigten Interessen des Staates, der Nach
laßgläubiger oder der Erben zu schützen, kann das Staatliche 
Notariat die Nachlaßverwaltung anordnen und einen Nach
laßverwalter bestellen.

(2) Das Staatliche Notariat kann die Nachlaßverwaltung 
auch anordnen, wenn Miterben sich über eine ordnungsgemäße 
Verwaltung des Nachlasses oder einzelner Nachlaßgegenstände 
nicht einigen können und dadurch die Interessen der Beteilig
ten, der Nachlaßgläubiger oder des Staates gefährdet werden.

(3) Während der angeordneten Nachlaßverwaltung darf der 
Erbe den Nachlaß nicht verwalten und nicht über ihn ver
fügen.


